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Reglement für Kompetenznachweise an den Hochschulen der MAB 
 
B. Besondere Bestimmungen: Hochschule für Musik 

3 Master of Arts in Musikpädagogik 
3.2 Profil Jazz 

3.2.1 Instrumental-/Vokalpädagogik 
3.2.1.2 Hauptfachprüfungen 

 
3.2.1.2.1 Orientierungsprüfung 

Prüfungsart Orientierungsprüfung gem. A.5.2 und A.11.2.2 und Studienbericht in der Regel 
am Ende des ersten Studienjahrs 

Ablauf Die Prüfung umfasst in der Regel folgende Teilbereiche: 
a) Repertoire/Improvisation: Drei auswendig vorzutragende Stücke aus der 

vorgelegten Repertoireliste. Die Auswahl wird durch die Prüfungskommissi-
on getroffen. 

b) Etüde/Transkription: Mindestens eine vorbereitete, auswendig vorzutra-
gende Etüde oder Transkription (die Noten müssen der Prüfungskommissi-
on vorliegen) 

c) Blattlesen: Zwei von der/dem Hauptfachdozierenden vorbereitete Vorla-
gen, vorzugsweise ein Leadsheet und ein ausgeschriebener Notentext 

d) Spezifische Fertigkeiten: Instrumentaltechnische- bzw. Individuelle Anforde-
rungen gemäss Lehrplan können von der Prüfungskommission abgefragt 
werden. 

e) Prüfungsgespräch (Feedback)/Studienberatung 
Repertoireliste 
Die Studierenden haben der Prüfungskommission von der/dem Hauptfach-
dozierenden unterzeichnete Listen des jeweils im vorangegangenen Studien-
jahr erarbeiteten Repertoires sowie der Studienwerke (Etüden/Transkriptio-
nen) vorzulegen. In einer Liste muss mindestens eine vom Studierenden selbst 
herausgehörte Transkription enthalten sein. 
Musikalische Begleitung 
Es steht der/dem Studierenden frei, sich eine Person zur musikalischen Beglei-
tung oder ein Begleitensemble hinzuzuziehen. Der Vortrag der Etüden bzw. 
Transkriptionen kann auch mit den evtl. zugehörigen Tonaufnahmen (MMO) 
oder synchron zu den Originalaufnahmen erfolgen. 

Bewertung Die Prüfung wird protokolliert und mit Noten (s. Zwischenprüfung) zur Stand-
ortbestimmung bewertet. Zusätzlich erstellen die Dozierenden zu Händen der 
Studierenden und der Hochschulleitung Studienberichte über das vergange-
ne Studienjahr. In der Regel werden interne Dozierende aus dem selbem 
Hauptfachbereich und/oder eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der Hoch-
schulleitung mit beratender Stimme hinzugezogen. 

Organisation Dozierene 
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